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höhung des Niveaus in Lehre und Forschung und 
die Hauptaufgaben des Perspektivplanes, auf eine 
enge Verbindung zur sozialistischen Praxis und 
auf die Erhöhung der Qualifikation des wissen
schaftlichen Nachwuches stimulierend wirken. Die 
Anwendung ökonomischer Hebel muß daher auf 
der Grundlage des Leistungsprinzips in enger 
Verbindung mit den erzieherischen Faktoren und 
der Entfaltung moralisch-ideeller Triebkräfte er
folgen. § 4

(1) Das Staatssekretariat bestimmt entsprechend den 
Richtlinien des Staatssekretariats für Forschung und 
Technik die Forschungsschwerpunkte für die Univer
sitäten, Hoch- und Fachschulen.

(2) Das Staatssekretariat sichert die planmäßige 
Entwicklung seines Bereiches auf der Grundlage der 
in den Perspektivplänen festgelegten Entwicklung der 
Wissenschaftszweige und die Konzentration auf die 
Schwerpunkte der volkswirtschaftlichen Entwicklung, 
insbesondere auf die führenden Wirtschaftszweige und 
deren perspektivische Entwicklung.

(3) Das Staatssekretariat sichert auf der Grundlage
der zwischen ihm und den zentralen staatlichen Or
ganen abgeschlossenen Rahmenverträge, daß die Uni
versitäten, Hoch- und Fachschulen bzw. Fakultäten der 
Universitäten und Hochschulen mit den WB, VEB, 
VEG und anderen Institutionen Verträge über die Zu
sammenarbeit in Forschung, Lehre und Bildung ab
schließen. о ,§ 5

(1) Das Staatssekretariat ist verantwortlich für die 
Ausarbeitung und Durchsetzung einheitlicher Grund
sätze für die planmäßige Entwicklung der Hoch- und 
Fachschulbeziehungen zum Ausland entsprechend den 
inneren Erfordernissen und der Außenpolitik der 
Deutschen Demokratischen Republik. Dazu gehört vor 
allem die Auswertung der hoch- und fachschulpoliti- 
schen Erfahrungen der Sowjetunion und der anderen 
sozialistischen Länder, das Studium der Entwicklung 
in den kapitalistischen Ländern, die Sicherung der 
Erfüllung aller vertraglich festgelegten internatio
nalen Verpflichtungen im Bereich des Hoch- und Fach
schulwesens, die wissenschaftliche Unterstützung der 
antiimperialistischen Nationalstaaten und die syste
matische Auslandsinformation über das Hoch- und 
Fachschulwesen der Deutschen Demokratischen Re
publik.

(2) Das Staatssekretariat plant, koordiniert und 
leitet in Abstimmung mit dem Ministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten, dem Ministerium für Außen
handel und Innerdeutschen Handel und der Staat
lichen Plankommission die Entwicklung des Ausländer
studiums an allen Hoch- und Fachschulen der Deut
schen Demokratischen Republik. Es sichert ein syste
matisches Studium der Bedürfnisse, besonders der 
Nationalstaaten, eine rechtzeitige Auswahl und gründ
liche Vorbereitung auf das Fachstudium in der Deut
schen Demokratischen Republik, legt einheitliche 
Grundsätze für die Bildung und Erziehung fest und 
kontrolliert deren Durchsetzung.

(3) Das Staatssekretariat plant, koordiniert und 
leitet in Abstimmung mit dem Ministerium für Aus
wärtige Angelegenheiten, der Staatlichen Plankommis
sion und anderen zentralen staatlichen Organen das 
Auslandsstudium. Es garantiert eine perspektivische 
Planung, die Ermittlung der günstigsten Ausbildungs
möglichkeiten, eine rechtzeitige Auswahl und Vor
bereitung der Kader, eine vertraglich gesicherte Ent
sendung und qualifizierte Ausbildung, die einheit

liche Erziehung der Studenten und Aspiranten im 
Ausland und übt die Kontrolle über die Fachberatun
gen und den Absolventeneinsatz in Abstimmung mit 
den dafür zuständigen zentralen staatlichen Organen
aus. о n§ 6

Das Staatssekretariat ist weiterhin verantwortlich 
für:
1. die Bestätigung der Nomenklaturen der Fach

richtungen;
2. die Entwicklung und Durchsetzung einer höheren 

Qualität der politisch-ideologischen Erziehungs
arbeit im gesamten Bereich des Hoch- und Fach
schulwesens;

3. die Ausarbeitung und Bestätigung von Grund
sätzen für die Bildung und Erziehung der Studie
renden und der Angehörigen des wissenschaft
lichen Nachwuchses in engstem Zusammenwirken 
mit Wissenschaftlern, Vertretern der Praxis, ge
sellschaftlichen Organisationen und den Studie
renden. Hierbei sind die Prinzipien der Einheit 
von Lehre und Erziehung, Theorie und Praxis und 
Lehre und Forschung zugrunde zu legen;

4. die Sicherung des Studiums der Grundlagen
wissenschaften. die Bestätigung der Lehrpro
gramme und Studienpläne;

5. die Durchführung einer einheitlichen Studenten
politik sowie die Ausarbeitung von Zulassungs
richtlinien, Prüfungsordnungen, Stipendienordnun
gen u. a.;

6. die Leitung der studentischen Körpererziehung 
und des Sprachunterrichts an allen Hoch- und 
Fachschulen;

7. die Sicherung der planmäßigen Ausbildung und 
Entwicklung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an den Universitäten und Hochschulen;

8. die Gewährleistung der militärischen Ausbildung 
entsprechend den Richtlinien des Ministers für 
Nationale Verteidigung;

9. die Entwicklung von Lehrbüchern, Studienmate
rialien, Lehrfilmen und wissenschaftlichen Publi
kationen für die Fachrichtungen im Bereich des 
Staatssekretariats.

II.
Leitung des Staatssekretariats

- § 1
(1) Der Staatssekretär leitet das Staatssekretariat 

nach dem Prinzip der Einzelleitung. Er ist für die 
gesamte Tätigkeit des Staatssekretariats sowie für die 
Tätigkeit der ihm unterstellten Institutionen gegen
über dem Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Volkskammer, dem Staatsrat 
und dem Ministerrat verantwortlich und rechenschafts- 
pflich’tig.

(2) Der Staatssekretär für das Hoch- und Fachschul
wesen entscheidet auf der Grundlage und zur Durch
führung der Beschlüsse des Zentralkomitees der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands und der ge
setzlichen Bestimmungen alle im Aufgabenbereich 
des Staatssekretariats vorliegenden grundsätzlichen 
Fragen der Planung und Leitung des Hoch- und Fach
schulwesens. Er trifft seine Entscheidungen unter Be
achtung der Empfehlungen des Hoch- und Fachschul
rates, der wissenschaftlichen Beiräte und der Fach
kommissionen sowie nach Beratung mit Wissenschaft
lern und Praktikern und nach Abstimmung mit 
anderen zuständigen Staats- und Wirtschaftsorganen 
und Vertretern gesellschaftlicher Organisationen.

(3) Der Staatssekretär ist berechtigt, den Leitern 
der zentralen staatlichen Organe, denen Hoch- und


